Bekanntmachung

Widerspruchsrecht bei Dateniibermittlung aus dem Melderegister an

bestimmte Stellen

Nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) und des Niedersachsischen
Ausflihrungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG) dirfen den nachstehend
genannten Stellen aus dem Melderegister personenbezogene Daten der Einwohnerinnen
und Einwohner Ubermittelt werden:

1.

An die offentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften; Daten von
Familienangehorigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner offentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft angehdren. Das Widerspruchsrecht gilt nicht
fur die Mitteilung, dass die Ehefrau/Lebenspartnerin oder der
Ehemann/Lebenspartner einer anderen oder keiner 6ffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft angehdrt (§ 42 Abs. 2 u. 3 BMG),

an den Landkreis sowie an das Bundesverwaltungsamt fur Ehrungen aus
Anlass von Altersjubilaen sowie Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubilaen die
hierfir erforderlichen Daten und Hinweise (§ 6 Abs. 2 Nds. AG BMG),

an die Trager von Wahlvorschlagen (Parteien, Wahlergruppen,
Einzelbewerber/innen) im Zusammenhang mit Parlaments- und
Kommunalwahlen sowie an Trager fir Abstimmungen, Volksbegehren,
Burgerbegehren und Volksinitiativen (§ 50 Abs. 1 BMG),

an die Presse und an den Rundfunk sowie an Mitglieder parlamentarischer
und kommunaler Vertretungskorperschaften Uber Alters- und Ehejubilaen
(§ 50 Abs. 2 BMG),

an die Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG),

an das Bundesamt fiir Wehrverwaltung zum Zweck der Ubersendung von
Informationsmaterial an Einwohner und Einwohnerinnen mit deutscher
Staatsangehdrigkeit, die in dem auf die Datenubermittlung folgenden Jahr
volljahrig werden (§ 58 ¢ Abs. 1 Soldatengesetz u. § 36 Abs. 2 BMG).

Die oben genannten Gesetze raumen den Einwohnerinnen und Einwohnern in diesen Fallen
das Recht ein, der Weitergabe der Daten ohne Angabe von Griinden zu widersprechen.
Dieser Widerspruch ist unter Angabe, an wen eine Datenibermittlung nicht erfolgen soll,
beim Blrgerburo der Stadt Walsrode, Lange Str. 22, 29664 Walsrode, zu erheben.

Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits in den Vorjahren eine Erklarung zu den
Widerspruchsrechten abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern.

Walsrode, 06.10.2025

Stadt Walsrode
Die Blrgermeisterin

Helma Spdring
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Nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (Nds. AG BMG) dürfen den nachstehend genannten Stellen aus dem Melderegister personenbezogene Daten der Einwohnerinnen und Einwohner übermittelt werden:



1. An die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften; Daten von Familienangehörigen der Mitglieder, die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Das Widerspruchsrecht gilt nicht für die Mitteilung, dass die Ehefrau/Lebenspartnerin oder der Ehemann/Lebenspartner einer anderen oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehört (§ 42 Abs. 2 u. 3 BMG),


2. an den Landkreis sowie an das Bundesverwaltungsamt für Ehrungen aus Anlass von Altersjubiläen sowie Ehe- und Lebenspartnerschaftsjubiläen die hierfür erforderlichen Daten und Hinweise (§ 6 Abs. 2 Nds. AG BMG),


3. an die Träger von Wahlvorschlägen (Parteien, Wählergruppen, Einzelbewerber/innen) im Zusammenhang  mit Parlaments- und Kommunalwahlen sowie an Träger für Abstimmungen, Volksbegehren, Bürgerbegehren und Volksinitiativen (§ 50 Abs. 1 BMG),


4. an die Presse und an den Rundfunk sowie an Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften über Alters- und Ehejubiläen 
(§ 50 Abs. 2 BMG),

 

5. an die Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 BMG),



6. an das Bundesamt für Wehrverwaltung zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial an Einwohner und Einwohnerinnen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die in dem auf die Datenübermittlung folgenden Jahr volljährig werden (§ 58 c Abs. 1 Soldatengesetz u. § 36 Abs. 2 BMG).



Die oben genannten Gesetze räumen den Einwohnerinnen und Einwohnern in diesen Fällen das Recht ein, der Weitergabe der Daten ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. Dieser Widerspruch ist unter Angabe, an wen eine Datenübermittlung nicht erfolgen soll, beim Bürgerbüro der Stadt Walsrode, Lange Str. 22, 29664 Walsrode, zu erheben.



Einwohnerinnen und Einwohner, die bereits in den Vorjahren eine Erklärung zu den Widerspruchsrechten abgegeben haben, brauchen diese nicht zu erneuern.

 

Walsrode, 06.10.2025					



Stadt Walsrode						

Die Bürgermeisterin						







Helma Spöring

